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Zweite Ergänzung zur Austauschvorlage VO/2024/12941-01: Forts-
etzung des Projektes "Buddenbrookhaus, Erweiterung, Umbau und 
Sanierung, Mengstraße 4+6, 23552 Lübeck"

Der Bauausschuss und die Bürgerschaft nehmen die folgenden Dokumente zur Kenntnis:

Anlage 1: 20240126_BBH_WiMi-GMSH-IBSH_Ergebnisprotokoll_Gesprächstermin 
26.01.2024 

Anlage 2: 20240201_BBH_IBSH_Anhörung
Anlage 3: 20240215_BBH_HL_Stellungnahme_Anhörung IBSH
Anlage 4: 20240220_BBH_IBSH_Rückfrage zur Stellungnahme
Anlage 5: 20240305_BBH_HL_Beantwortung Rückfrage
Anlage 6: 20240226_Protokoll Begleitausschuss

Diese Vorlage enthält zusätzlich zur Vorlage 2024/12941-01-02 das nachträglich freigegebe-
ne Protokoll des Begleitausschusses (Anlage 6).     
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Das NEUE Buddenbrookhaus                                              

 

Protokoll 

Infoveranstaltung zum Begleitausschuss Buddenbrookhaus 

26.02.2024, 17.00-18.40 Uhr 

Große Börse, Rathaus zu Lübeck 

 

Anwesende: 

CDU > Christopher Lötsch, Hauke Wegner 

Bündnis 90/Die Grünen > Kimberly D’Amico, Axel Flasbarth 

SPD + FW > Peter Petereit, Renate Prüss 

FDP > Ulf Hansen, Heike Stegemann 

Unabhängige, VOLT, Die Partei > Detlev Stolzenberg 

Die Linke > Andreas Müller 

BfL > Lothar Möller 

Arndt Brücker (Kulturstiftung), Katrin Bohl (GMHL), Senatorin Monika Frank (FB 4), Johannes 

Hartwig (Wirtschaftsministerium Schleswig-Holstein), Dr. Caren Heuer (Buddenbrookhaus), Birgit 

Jannsen (GMHL), Inga Mueller-Haagen (TMH S Architekten), Dr. Birte Pusback (Wirtschaftsministe-

rium Schleswig-Holstein), Lavinia Richter (Buddenbrookhaus), Dr. Tilmann von Stockhausen (Kul-

turstiftung), Lothar Többen (TMH S Architekten) 

 

Senatorin Monika Frank eröffnet die Informationsveranstaltung. Sie erklärt, die Verwaltung habe 

den Bürgerschaftsbeschluss vom 30.11.2023, einen interfraktionellen „Begleitausschuss Budden-

brookhaus“ zu initiieren, ausgehend von vorhergehenden Wortbeiträgen so verstanden, dass die 

Fraktionen eine regelmäßige detaillierte Information zum Sachstand und den Planungen wünschen, 

um diese im Vorfeld der Beratungen in der Bürgerschaft bewerten zu können. Entsprechend sei zu 

diesem Termin eingeladen worden. Im Ausschuss für Kultur- und Denkmalpflege habe der Vorsit-

zende jedoch ein anderes Verständnis geäußert, so dass die heutige Veranstaltung als Informati-

onsveranstaltung der Verwaltung durchgeführt werde. Damit folge sie auch dem u.a. vom Stadt-

präsidenten formulierten Vorschlag, die Vertretungen der Bürgerschaft in die Gespräche mit dem 

Land einzubeziehen. Den Beschlüssen der Bürgerschaft folgend habe die Verwaltung das Land um 

ein Gespräch gebeten, um Möglichkeiten zum Erhalt der Förderzusage angesichts der Bürger-

schaftsbeschlüsse zur Umplanung auszuloten. Dieses habe sie am 26.01.2024 in Vertretung für 

Frau Senatorin Hagen unter Einbeziehung von GMHL und Kulturstiftung mit Vertreter:innen der 

IB.SH, der GMSH sowie des Wirtschaftsministeriums des Landes geführt. Ausgehend von den ihr 

bekannten Wünschen nach Beteiligung von Bürgerschaftsmitgliedern an der Lösungsfindung habe 

sie darum gebeten, dass Vertretungen des Landes ihre Sicht vor Ort in Lübeck darlegen. Diesem 

Vorschlag seien Herr Hartwig als zuständiger Abteilungsleiter aus dem Wirtschaftsministerium und 

seine Stellvertreterin Frau Pusback dankenswerterweise nachgekommen.  
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Frau Frank erläutert weiterhin den geplanten Ablauf der Veranstaltung, unterteilt erstens in eine 

Vorstellungsrunde, zweitens die Erläuterung der anwesenden Planer:innen zur Umplanung und de-

ren Auswirken auf die Zeitschiene des Projekts sowie drittens die Einschätzung des Wirtschaftsmi-

nisteriums zu den Auswirkungen auf die bewilligte Landesförderung sowie viertens Beantwortung 

von Fragen der Fraktionsvertreter:innen. Caren Heuer ergänzte, dass die Informationsveranstal-

tung als Audio mitgeschnitten wird, um das schriftliche Protokoll zu erleichtern. Nach Fertigstellung 

des Protokolls werde der Mitschnitt gelöscht. Damit zeigen sich alle Anwesenden einverstanden. 

 

Nach der Vorstellungsrunde aller Anwesenden erläutern Inga Mueller-Haagen und Lothar Többen 

vom Büro TMH S Architekten und als verantwortliche Planer des Hochbaus in den Leistungsphasen 

1-3 die Folgen der von der Bürgerschaft im November 2023 beschlossenen Umplanung: 

Mueller-Haagen macht deutlich, dass jede der im November 2023 im Rahmen einer Konzeptstudie 

vorgestellten baulichen Varianten, den Keller anders als im genehmigten Bauantrag zu erschließen, 

nach aktuellem Erkenntnisstand ein neues Baugenehmigungsverfahren auslösen wird – mit Aus-

nahme der seitens der Bürgerschaft nicht akzeptierten Variante zur Translozierung eines Gewölbe-

teils. Jede andere Variante habe, so Mueller-Haagen, gravierende Auswirkungen auf den Brand-

schutz, das Tragwerk, die Nutzung und die Technische Gebäudeausstattung – womöglich ver-

schärft durch die bei einem erneuten Bauantrag seit 01.09.2022 geltende Landesbauordnung mit 

höheren Auflagen. Sie erinnert daran, dass es sich bei der im November 2023 vorgelegten Kon-

zeptstudie nicht um eine Vorplanung gehandelt habe, diese sei erst anschließend ausgehend von 

den in der Bürgerschaft beschlossenen Varianten beauftragt worden. 

Ziel der Planer:innen sei es, bis Anfang April 2024 alle Grundlagen ermittelt zu haben, um den Vor-

entwurf entsprechend der Leistungsphase 2 erarbeiten zu können. Bereits jetzt zeige sich jedoch, 

dass die von der Bürgerschaft beschlossene Fokussierung auf die Varianten M4-1 a und M4-1b 

kontraproduktiv ist, wenn zugleich das Ziel verfolgt wird, die Kosten möglichst niedrig zu halten 

und das vom Fördermittelgeber zur Erreichung des Zuwendungszwecks genehmigte Raumpro-

gramm so wenig wie irgend möglich zu verändern. Insofern wäre eine Öffnung für weitere Varian-

ten, die auf Durchdringung der Gewölbedecke verzichten, zielführender. 

 

Parallel laufe im Rahmen der Vorgaben die Leistungsphase 5, die Ausführungsplanung, auf der Ba-

sis des genehmigten Bauantrags weiter, soweit sie das Gewölbe respektive die von der Umplanung 

tangierten Gebäudeteile nicht betreffen würde. Mueller-Haagen betonte, dass die parallele Durch-

führung beider Planungsprozesse zur Beschleunigung beitrage. Es sei beabsichtigt, die neue Leis-

tungsphase 2 im Oktober 2024 abzuschließen und nach Bewertung festzulegen, welche bauliche 

Variante in der Leistungsphase 3 weiterverfolgt und im Entwurf ausgearbeitet werden soll. Mit ei-

ner Fertigstellung der Entwurfsplanung sei entsprechend bis Juni 2025 zu rechnen; dies sei ferner 

die Voraussetzung, um im Sommer 2025 in das Bauantragsverfahren einzusteigen und den Bauan-

trag voraussichtlich im Oktober 2025 einzureichen. Um die Leistungsphasen zeitsparend und effi-
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zient ineinander greifen zu lassen, werde die Ausführungsplanung nach alter Planung zu gegebener 

Zeit gestoppt und mit der neuen Entwurfsplanung verbunden sowie auf deren Grundlage beendet. 

Für das neue Baugenehmigungsverfahren müsse mit einer Bearbeitungszeit von mindestens vier 

Monaten gerechnet werden, erst danach könne auf der Grundlage eines neuen genehmigten Bau-

antrags das Ausschreibungsverfahren beginnen. Insgesamt, so Többen und Mueller-Haagen, würde 

sich das skizzierte Verfahren mit einer Differenz von 2,5 Jahren im Unterschied zur einstigen Pla-

nung und Zeitschiene auswirken. Eine Fertigstellung des Gebäudes sei selbst bei Eintreten sämtli-

cher zugrunde gelegter optimaler Voraussetzungen nicht vor August 2029 zu erreichen. 

Für den Juni 2025 sei die Translozierung der Fassade Mengstraße 6 geplant. Die Planer:innen wei-

sen auf das Risiko hin, den Rückbau und die Translozierung vor dem genehmigten Bauantrag und 

vor einer abgeschlossenen neuen Prüfung des Landes auf Förderung des Projekts zu realisieren. 

Darauf zu verzichten, würde jedoch einen weiteren zeitlichen Projektverzug um mindestens acht 

Monate bedeuten. 

Birgit Jannsen erwähnt, dass die Prüfzeiten der GMSH, die die GMSH aufgrund der Personalsituati-

on auf sechs bis neun Monate taxiert habe, noch nicht in die Zeitplanung eingerechnet seien und 

ergänzt, dass die von der Bürgerschaft beschlossene Umplanung von der Lübecker Bauordnung so 

eingeschätzt wird, dass ein neues Bauantragsverfahren notwendig werden würde. Senatorin Joan-

na Hagen sei mit der obersten Baugenehmigungsbehörde im Landesinnenministerium im Aus-

tausch darüber, ob die Umplanung als Nachtrag zum genehmigten Bauantrag firmieren könnte, 

was die zeitlichen Abläufe nicht maßgeblich beschleunige, aber möglicherweise zum Erhalt der För-

derfähigkeit des Projektes beiträgt. 

Axel Flasbarth fragt, ob es weitere Einsparpotentiale zeitlicher Art geben könnte. Frau Jannsen 

entgegnet, dass dies nicht der Fall sei, da abgesehen vom Hochbau, der in zwei unterschiedlichen 

Teams verantwortet werden würde, keines der zentralen Gewerke parallel an zwei Leistungspha-

sen arbeiten könne. Auch die Frage von Herrn Flasbarth, ob die Ausschreibungen nicht doch zur 

Zeitersparnis vorgezogen werden könnten, verneint Lothar Többen. Der angesetzte Zeithorizont 

zur Umplanung sei bereits eine optimierte Prognose, zumal diese nicht auf einem schon festste-

henden Entwurf beruhen würde. Noch ehrgeiziger und schneller arbeiten zu wollen, sei, so auch 

Mueller-Haagen, unseriös. 

Detlev Stolzenberg erkundigt sich, warum die Auswirkungen für so gravierend gehalten werden – 

es sei doch nur ein bauliches Detail im Keller, die veränderte Kellererschließung, Gegenstand der 

Umplanung. Ihm sei nicht nachvollziehbar, warum eine so lange Planungsphase notwendig sei. 

Frau Jannsen verwies darauf, dass wie von den Planer:innen dargelegt zentrale Gebäudethemen 

vom Brandschutz bis zum Tragwerk von der veränderten Erschließung des Kellers betroffen sind, 

und dass eine neue Grundlagenermittlung erfolgen müsse, die nicht zuletzt die Museumspädago-

gik, das heißt das Raumkonzept für die Nutzung, miteinbeziehen würde. Auch würde selbst ein 

Nachtrag zum genehmigten Bauantrag, ergänzte Mueller-Haagen, eine Prüfung zur Folge haben.  
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Auf die Frage von Herrn Stolzenberg, warum die Leistungsphase 5 nicht schon weiter fortgeschrit-

ten sei, entgegnet Herr Többen, dass diese stets für 1,5 Jahre geplant gewesen ist und auch mit 

dem Rückbau der Gewölbeteile noch nicht abgeschlossen wäre. Der Planungsprozess sei aber 

durch die mit den Beschlüssen der Bürgerschaft verknüpften Veränderungen des ursprünglichen 

Planungsablaufs und daraus resultierende Abstimmungsbedarfe um 3-4 Monate verzögert worden. 

Frau Jannsen ergänzte, dass ja parallel die Leistungsphase 5 weiterlaufe - aus den bereits bekann-

ten Gründen, und um die für die genehmigte Planung bewilligten Fördermittel nicht zu gefährden. 

Beim Stoppen der Leistungsphase 5 würden die Planungsbüros außerdem ihre Teams auflösen 

bzw. vom Bauprojekt NEUES Buddenbrookhaus abziehen. Das hätte einen erheblichen Verlust an 

Informationen zur Folge, zugleich müssten – die Leistungsphase 5 sei ja beauftragt – Ausfallgelder 

gezahlt werden. 

Christopher Lötsch erklärt, man habe im November 2023 diejenigen Varianten beschlossen, welche 

aus Sicht der Bürgerschaft die geringsten Auswirkungen auf den Bau hätten. Er äußert sein Unver-

ständnis darüber, dass nicht nur diese bei der Umplanung fokussiert betrachtet werden. Lothar 

Többen teilt diese Einschätzung nicht. Er hält es für äußerst riskant, sich auf der Basis einer Kon-

zeptstudie auf zwei Varianten festzulegen, von denen man in diesem Planungsstadium noch nicht 

mit Gewissheit sagen könne, ob sie sich überhaupt realisieren lassen könnten. Er rät, eine bauliche 

Lösung zu finden, die zugleich machbar und gut sei.  

Frau Jannsen fügt hinzu, dass es das Ziel auch und gerade im Hinblick auf die Landesförderung ist, 

eine bauliche Option zu finden, die so wenig Eingriffe wie möglich in das Nutzungskonzept vor-

nimmt. Dass schon jetzt Varianten politisch beschlossen worden seien, die eine Verlegung der Mu-

seumspädagogik zwingend nach sich ziehen, habe starke Auswirkungen auf die gesamte Nutzung, 

Rettungswege und Brandschutz sowie auf andere Funktionszusammenhänge in den oberen Ge-

schossen. 

Herr Lötsch fragt weiterhin, warum der Beschluss der Politik notwendig sei, jetzt in die Wiederho-

lung der Leistungsphase 2 einzusteigen, bzw. warum diese nicht schon begonnen wurde. Frau 

Jannsen entgegnete, dass die dargestellte Grundlagenermittlung für die von der Bürgerschaft am 

30.11.2023 vorgegebenen Varianten der so oder so erforderliche nächste Schritt auf dem Weg in 

die Leistungsphase 2 gewesen wäre (z.B. um Aufwand und Vergütung für die Planungsbüros ein-

zuschätzen), während parallel aus den benannten Gründen, v.a. zum Erhalt der Landesförderung, 

weiter geplant und gebaut werden müsse 

 

Senatorin Frank dankt den Planer:innen für ihre Ausführungen. Dass die Umplanung bzw. Wieder-

holung von Planungsleistungen eine Verzögerung der Umsetzung, Mehrkosten sowie eine Ände-

rung des Raumprogrammes und Nutzungskonzeptes zur Folge haben würde, war Gegenstand des 

Gesprächs mit Vertretungen des Landes als Fördermittelgeber am 26.01.2024. Sie bittet Herrn 

Hartwig als Vertreter des Fördermittelgebers darum, seine Einschätzung hierzu darzulegen.  
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Herr Hartwig hebt den unveränderten politischen Willen der Landesregierung hervor, Das NEUE 

Buddenbrookhaus in Lübeck mittels der bewilligten Fördermittel zu realisieren. Welche Bedeutung 

dieses Projekt habe, zeige schon die vergleichsweise sehr hohe Landesförderung von über 19 Mio. 

€. Inzwischen sei man auf Landesebene jedoch beunruhigt, weil die Beschlüsse der Lübecker Bür-

gerschaft mit den Auflagen für die zugesagten Mittel kaum mehr in Einklang zu bringen sind.  

Der Beschluss der Bürgerschaft vom 30.11.2023, umzuplanen und zugleich den Realisierungszeit-

raum bis Ende 2027 einzuhalten, werde von den beteiligten Stellen beim Land nicht für realistisch 

gehalten. Auch die Planenden hätten ja soeben dargestellt, dass die Zeitschiene bis zu Fertigstel-

lung im August 2029 von optimalen Voraussetzungen und Abläufen ausgehe. Der Bewilligungszeit-

raum im Förderbescheid des Landes ende jedoch mit dem Jahr 2027.  

Die Hansestadt Lübeck gehe daher das Risiko ein, die Förderzusage des Landes zu verlieren. Schon 

jetzt könnten die Mittel aufgrund der Unsicherheiten nicht wie geplant abgerufen werden und wä-

ren im Bewilligungszeitraum absehbar auch nicht rechtskonform abrufbar. Für eine Reservierung 

und Übertragung der bewilligten Mittel in die Haushaltsjahre 2028-2030 bestehe keine politische 

und rechtliche Grundlage. 

Zudem zeichneten sich zeitlich, finanziell und hinsichtlich des Zuwendungszwecks erhebliche Ab-

weichungen vom genehmigten Antrag und Nutzungskonzept ab, die vom Zuwendungsgeber sehr 

kritisch bewertet werden. Es werden gewichtige Anhaltspunkte dafür gesehen, den Zuwendungs-

bescheid zu widerrufen. Als starkes Indiz hierfür gelte neben den haushaltsseitigen Restriktionen 

bei so erheblichen Verzögerungen der Umstand, dass womöglich ein neues Baugenehmigungsver-

fahren eingeleitet werden muss. Beides berge bei einem so hohen Fördervolumen die Gefahr, dass 

das Land Schleswig-Holstein Mittel verliere bzw. seine Ziele mit eingesetzten Mitteln nicht erreichen 

könne. 

Die Mittel des Landes zur Förderung des NEUEN Buddenbrookhauses stammten aus der Bund-

Länder-Gemeinschaftsaufgabe „Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur“ (GRW) und ste-

hen nicht zeitlich unbegrenzt zur Verfügung. Es sei im Interesse und Aufgabe des Landes, diese 

Mittel gemäß den Förderzielen zu verausgaben. Dabei stand und steht Das NEUE Buddenbrookhaus 

in Konkurrenz mit anderen Projekten, deren Realisierung womöglich sicherer sei, welches in die 

Abwägung einbezogen wird.  

Herr Hartwig erläuterte, dass im Falle eines Widerrufs des Bewilligungsbescheides eine Neubean-

tragung erfolgen müsse. Schon aktuell seien die Förderquoten geringer, während die Umplanung 

und Verzögerung Kostensteigerungen verursacht. 

Die Nachfrage von Andreas Müller, ob somit die Veränderungen am zeitlichen Rahmen für das 

Land in seiner Förderentscheidung ebenso wichtig seien wie die Veränderungen am Inhalt, also der 

Nutzung, bejaht Herr Hartwig. Müller schließt die Frage an, ob, selbst wenn nun zur Ursprungspla-

nung des genehmigten Bauantrags zurückgekehrt werden würde, eine Fertigstellung des Museums 

bis Ende 2027 überhaupt noch möglich sei. Das sei es nicht, erklärt Birgit Jannsen, die Ausfüh-
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rungsplanung habe sich ja wie dargelegt bereits verzögert, eine Verlängerung des Bewilligungszeit-

raums müsse schon jetzt beantragt werden. Hartwig bestätigt diese Aussage und ergänzt, dabei 

käme es jedoch nur zu einer vergleichsweise kleinen und gerade nicht als so erheblich zu bewer-

tenden zuwendungskritischen Abweichung wie im Fall der Umplanung.  

Axel Flasbarth räumt ein, dass die Umplanung zeitlich von den Förderzielen des Landes abweiche, 

seiner Auffassung nach aber die inhaltlichen Förderziele des Landes gewahrt bleiben würden. Aus 

Sicht Herrn Hartwigs ist dies bei einem Änderungsantrag zu prüfen, die befassten Stellen des Lan-

des hielten die beschlossenen Änderungen jedoch für gravierend.  

Herr Flasbarth informiert, dass die denkmalrechtliche Genehmigung seines Wissens nach beklagt 

werden wird – und damit die genehmigte Ursprungsvariante. Eine solche Klage hätte aus seiner 

Sicht erhebliche Auswirkungen auf die zeitliche Realisierung des Projekts. Herr Hartwig legt dar, 

dass für den Zuwendungsgeber allein die rechtsgültige Baugenehmigung entscheidungsrelevant 

sei. Möglicherweise zulässige Klagen gegen bewilligte Vorhaben und deren rechtwirksame Folgen 

würden bewertet, wenn sie bekannt sind.  

Herr Flasbarth fragte weiterhin, wie die Entscheidungsfindung des Landes zur Förderung des NEU-

EN Buddenbrookhauses im Zusammenspiel von IB.SH, GMSH und Wirtschaftsministerium ablaufe. 

Herr Hartwig erläuterte, dass IB.SH und GMSH Dienstleister des Ministeriums bei der rechtskon-

formen Umsetzung von Förderprogrammen und Einzelbewilligungen sind. Die rechtlich sehr kriti-

sche Einschätzung der beteiligten Stellen zur Umsetzung des Projektes sowie das Engagement des 

Ministeriums als politischer Ebene für Das NEUE Buddenbrookhaus habe er bereits dargelegt. 

Herr Flasbarth fragte weiterhin nach, ob zeitliche Verzögerungen von Bauprojekten nicht öfter vor-

kämen, und ob damit vergleichbar umgegangen würde. Herr Hartwig bejahte, dass dies natürlich 

bei bewilligten und geförderten Projekten immer wieder mal der Fall ist, allerdings in der Regel 

aufgrund von bei Planung und Bewilligung derselben noch nicht absehbaren Gründen oder sonsti-

ger externer Faktoren. Im Falle dieses Projektes sei die Hansestadt Lübeck als Zuwendungsemp-

fänger jedoch selbst verursachend für die Verzögerung, was einen besonderen Umstand darstelle, 

denn es gäbe faktisch und rechtlich kein Hindernis, das Projekt wie bewilligt zu realisieren. 

Peter Petereit bittet Herrn Hartwig darzulegen, wie die Förderung des Landes sicher erhalten wer-

den kann. Herr Hartwig führt an, dass Förderbescheid, genehmigter Bauantrag und denkmalrecht-

liche Genehmigung weiter gelten und daher eine Rückkehr zur genehmigten und bewilligten bauli-

chen Variante (ggf. mit Translozierung des betroffenen Gewölbeteils) der einzig sichere Weg ist. 

Nur so könne aus Sicht des Zuwendungsgebers ein zügiger Planungs- und Baufortschritt gewähr-

leistet werden, der die Zuwendung weder baufachtechnisch, noch haushälterisch, noch bezogen 

auf die Erreichung des Zuwendungszwecks gefährdet.  

 

Herr Stolzenberg erläuterte die Reihenfolge der kommunalpolitischen Entscheidungen, denen zu 

folge die politischen Gremien so schnell als ihnen möglich auf die denkmalrechtliche Genehmigung 

des Bürgermeisters reagiert hätten. Er schließt die Frage an, welche Folgen es für die Landesförde-
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rung hätte, wenn eine Klage zur Genehmigung erfolgreich wäre und ihrerseits zeitlich verzögernd 

wirken würde. Da das alte Bau-und Genehmigungsverfahren weiterhin gelten würde, würde das, 

so Hartwig, das ursprüngliche Zuwendungsverfahren nicht per se ungültig machen. 

 

Herr Müller erkennt in der Situation um Das NEUE Buddenbrookhaus zusätzlich ein demokratiepoli-

tisches Problem. Die Bürgerschaft käme nicht zu einer Verständigung und vermittele nicht, dass sie 

die Aufgabe/Kontroverse lösen könnte. Dadurch verlören Menschen das Vertrauen in die Politik.  

 

Herr Flasbarth fragte nach, ob nicht Zeit gespart werden würde, wenn auf die thermische Konser-

vierung des Kellers verzichtet werden würde. Für das Land als Fördermittelgeber sei dies unerheb-

lich, weil die thermische Konservierung Teil der denkmalrechtlichen Auflagen zur Baugenehmigung 

ist, welche die Fördergrundlage bildet. Es wird seitens des GMHL erläutert, die untere Denkmalbe-

hörde der HL würde ihre Genehmigung untersagen, wenn die bereits für vertretbar gehaltenen Va-

riationen zur Konservierung nicht realisiert werden können/dürfen. Rechtlich könnte es eine erheb-

liche Abweichung von der genehmigten TGA-Planung darstellen, auf den Einbau dieser technischen 

Anlage zu verzichten. 

 

Abschließend appelliert Herr Hartwig an die Anwesenden, in der Sitzung der Bürgerschaft am 

29.02.2024 in Lübeck politisch eine realisierbare und mit dem Förderbescheid vereinbare Lösung 

für Das NEUE Buddenbrookhaus zu entwickeln. Nur eine solche würde dem mit der außerordentlich 

hohen Landesförderung zum Ausdruck gebrachten politischen Willen der Landesregierung entspre-

chen. Die Verantwortung für die Realisierung des NEUEN Buddenbrookhauses trage die Bürger-

schaft Lübecks.  

 

Senatorin Frank bittet die Fraktionen angesichts der im Ausschuss für Kultur- und Denkmalpflege 

geäußerten unterschiedlichen Interpretationen des Bürgerschaftsbeschlusses vom 30.11. sowie der 

vorher unterschiedlichen Bezeichnungen zu präzisieren, welche Zusammensetzung, welche Befug-

nisse, welcher Status, welche Sitzungsintervalle und welche Bezeichnungen für das Gremium er-

wünscht sind.  

 

Senatorin Frank dankt allen Anwesenden und schließt die Sitzung um 18.40 Uhr. 
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